
Die LHM beauftragt eine Firma mit einer Evaluation des Projektes „Fahrradstraßen“
BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 06778 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 18 – Untergiesing-Harlaching
vom 17.09.2019

Mit 1 Anlage
Evaluierung Fahrradstraßen – Schlussbericht von der …... GbR vom September 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Baumgärtner,

das Kreisverwaltungsreferat kommt zurück auf Ihren oben genannten Antrag und kann Ihnen
dazu Folgendes mitteilen:

Mit dem „Grundsatzbeschluss Radverkehr“ von 2009 beschloss der Münchner Stadtrat eine
Reihe von Maßnahmen zur nachhaltigen Förderung des Radverkehrs in der Landeshauptstadt
München. Vor dem Hintergrund eines gut ausgebauten Radverkehrsnetzes soll u. a. durch die
Einführung von Fahrradstraßen die Attraktivität  und Qualität  von Radverkehrsverbindungen
und gleichzeitig die Verkehrssicherheit erhöht werden.

Dazu wurden Münchens Fahrradstraßen hinsichtlich Akzeptanz und Verkehrssicherheit durch
einen externen Gutachter bereits umfassend untersucht. Die Ergebnisse wurden dem Stadtrat
Ende 2016 vorgestellt (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07432).

Zusammenfassend  kann  gesagt  werden,  dass  wesentliche  Nutzererwartungen,  die  an

Unser Zeichen

          
Über das
Direktorium BA-Geschäftsstelle Ost
An den
Bezirksausschuss des 18. Stadtbezirkes
Untergiesing-Harlaching
z. Hd. d. Vorsitzenden Herrn Baumgärtner

 

I.

Ihr Schreiben vom

Landeshauptstadt
München
Kreisverwaltungsreferat

Ihr Zeichen

Hauptabteilung I Sicherheit und 
Ordnung
Verkehrssicherheit und Mobilität
Radverkehr und Öffentlicher Raum 
KVR-I/313 

Ruppertstr. 19
80466 München
Telefon: 089 233-39980
Telefax: 089 233-39977
Dienstgebäude:
Implerstr. 9
 

Datum
09.12.2019

Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat 
Ruppertstr. 19, 80466 München 

 

U-Bahn: Linien U3,U6
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linie 62
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linie 132
Haltestelle Senserstraße     



Seite 2 von 2

Fahrradstraßen gestellt werden, erreicht werden können. Daher dient der Evaluationsbericht
für  das  Kreisverwaltungsreferat  auch  als  Arbeitsgrundlage  bei  der  Ausweisung  weiterer
Fahrradstraßen.

Den  vollständigen  Schlussbericht  der  Evaluation  Fahrradstraßen  haben  wir  Ihnen  diesem
Schreiben als Anlage beigefügt.

Auf  die  erneute  Beauftragung eines  externen  Gutachters  mit  der  Evaluation  von Fahrrad-
straßen wird aus Kostengründen verzichtet. Zudem würde diese Auswertung nach so kurzer
Zeit keine neuen Erkenntnisse bringen.

Der BA-Antrag 14-20 / B 06778 ist damit geschäftsordnungsmäßig behandelt.

Mit freundlichen Grüßen


